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Regionalen Planungsgemeinschaft Altmark  

Wirtschaftsplan und Bekanntmachung des Wirtschaftsplanes
der Regionalen Planungsgemeinschaft Altmark 

für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund der §§ 13 und 16 des Gesetzes über Kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG-
LSA), in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Februar 1998 (GVBl. LSA S. 81) zuletzt 
geändert durch § 14 Absatz 4 des Gesetzes vom 12.Juli 2017 (GVBl. LSA S. 132) in Verbin-
dung mit § 16 des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe im Land Sachsen-Anhalt 
(Eigenbetriebsgesetz – EigBG), in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. März 1997 
(GVBl. LSA S. 446) zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes v. 17.Juni 2014 (GVBl. 
LSA S.288) hat die Regionalversammlung in der Sitzung am 29.11.2017 folgenden Wirt-
schaftsplan beschlossen:

§ 1
Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

Erträgen auf 872.400,00 €

Ausgabe auf 924.400,00 €

im Vermögensplan in der

Erträgen auf 52.000,00 €

Ausgabe auf 52.000,00 €

festgesetzt.

§ 2
Im Vermögensplan werden keine Kredite für Investitionen festgesetzt. 

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag des Kassenkredites, der im Wirtschaftsjahr 2018 zur rechtzeigen Leistung 
von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 174.480,00 EURO festgesetzt. 

§ 5
(1)  Die Verbandsumlage für das Haushaltsjahr 2018 beträgt 397.600,00 EURO. 
 Es entfallen auf die 

Gebietskörperschaft Anteil Umlage 2018 in EURO

Altmarkkreis Salzwedel 170.750,00 €

Landkreis Stendal 226.850,00 €

Summe: 397.600,00 €

(2)   Auf die Verbandsumlage ist vierteljährlich im Voraus ein Abschlag in Höhe von 25 % zu 
zahlen, spätestens bis zum 4. Werktag eines jeden Quartals.

Salzwedel, den 15.12.2017
Regionale Planungsgemeinschaft Altmark

Vorsitzender      

Bekanntmachung des Wirtschaftsplanes 

Der vorstehende Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 

Der Wirtschaftsplan 2018 wurde am 29.11.2017 durch die Regionalversammlung in der 74. 
Sitzung beschlossen.

Der Wirtschaftsplan enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. 

Mit Bescheid des Landesverwaltungsamtes, Referat Kommunalaufsicht, Kommunale Wirt-
schaft und Finanzen vom 14.12.2017, darf der Beschluss über den Wirtschaftsplan der Re-
gionalen Planungsgemeinschaft Altmark für das Jahr 2018 gemäß §§ 146 Abs. 2 KVG LSA 
i.V.m. 16 Abs. 1 GKG-LSA vollzogen werden.

Der Wirtschaftsplan 2018 liegt nach § 94 Abs. 3 Satz 1 Gemeindeverordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt vom 25.01.2018 bis 23.02.2018 zur Einsichtnahme in den Räumen der 
Geschäftsstelle der Regionalen Planungsgemeinschaft Altmark, Ackerstr. 13 (Speicher), in 
Salzwedel - während der Sprechzeiten öffentlich aus.

      

Carsten Wulfänger   
Vorsitzender

Regionalen Planungsgemeinschaft Altmark  

2. Änderung der Verbandssatzung 
des Zweckverbandes „Regionale Planungsgemeinschaft Altmark“

Aufgrund des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit des Landes Sachsen-An-
halt (GKG-LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Februar 1998 (GVBl. LSA 
S. 81), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. Juli 2017 (GVBl. LSA S. 132) i.V.m. dem 
Landesentwicklungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (LEntwG LSA) vom 23.04.2015 
(GVBl. LSA S. 170) sowie des § 6 Abs. 2 Punkt 4 der Verbandssatzung vom 25.02.2014 in 
der Fassung der 1. Änderung vom 17.06.2015 i.V.m. § 45 Abs. 2 des Kommunalverfassungs-
gesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG-LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) 
erlässt die Regionale Planungsgemeinschaft Altmark nach Beschlussfassung der Regional-
versammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft Altmark vom 29.11.2017 die 2. Ände-
rung der Verbandssatzung des Zweckverbandes „Regionale Planungsgemeinschaft Altmark“ 
vom 25.02.2014.

Die 2. Änderung der Verbandssatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Die 
Bekanntmachung der 2. Änderung der Verbandssatzung nebst deren Genehmigung erfolgte 
gem. § 14 Abs. 2 GKG-LSA i.V.m. § 8 Abs. 5 GLG-LSA durch die Kommunalaufsicht im 
Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes am 15.12.2017.  

      

Carsten Wulfänger   
Vorsitzender



Seite 13

Amtsblatt für den Landkreis Stendal vom 17. Januar 2018, Nr. 3

Hansestadt Stendal 

Satzung 
über die Benutzung des Uenglinger und Tangermünder Tores

Präambel
Aufgrund der §§ 5, 8, 11, 45 Abs. 2 und § 99 des Kommunalverfassungsgesetzes des Lan-
des Sachsen-Anhalt (Kommunalverfassungsgesetz - KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. 
LSA 2014, S. 288), hat der Stadtrat der Hansestadt Stendal in seiner Sitzung am 04.12.2017 
folgende Satzung über die Benutzung des Uenglinger und Tangermünder Tores beschlossen:

§ 1 
Allgemeines

Die Hansestadt Stendal unterhält die historischen Stadttore, das Uenglinger Tor und das Tan-
germünder Tor, als öffentliche Einrichtung. Die Stadttore werden durch die Tourist-Informa-
tion der Hansestadt Stendal bewirtschaftet und als Betrieb gewerblicher Art geführt.

§ 2 
Benutzung

(1) Die Benutzung erfolgt ausschließlich auf der Grundlage dieser Satzung.  

(2)  Die Benutzung des Uenglinger Tores und des Tangermünder Tores steht vorbehaltlich 
der §§ 2 Abs. 2, 5 Abs. 1 und 6 Abs. 2 und 3 der Satzung jedermann offen. Für die Benut-
zung wird eine Gebühr auf der Grundlage der Satzung über die Gebühren zur Benutzung 
des Uenglinger Tores und des Tangermünder Tores in der gültigen Fassung erhoben.  

(3)  Die Erziehungsberechtigten bzw. verantwortlichen Personen müssen dafür sorgen, dass 
Kinder unter 12 Jahren und Personen, die wegen ihres geistigen oder körperlichen Zu-
standes der dauerhaften Aufsicht bedürfen, durch eine erwachsene Begleitperson beauf-
sichtigt werden. 

§ 3 
Öffnungszeiten

(1) Das Uenglinger Tor und das Tangermünder Tor sind jahreszeitabhängig geöffnet.

(2)  Die allgemeinen Öffnungszeiten sind den Aushängen und der Internetseite der Tou-
rist-Information der Hansestadt Stendal zu entnehmen. Für Gruppen können besondere 
Öffnungszeiten vereinbart werden.

(3)  Außerhalb der Öffnungszeiten ist den Besuchern der Aufenthalt in den Stadttoren nicht 
gestattet.

(4)  Aufgrund besonderer Umstände, wie Havarie, Witterungsextreme o.ä. können die Öff-
nungszeiten der Stadttore kurzfristig geändert werden.

§ 4 
Mitnahmeverbote

Waffen im Sinne des Waffengesetztes sowie Alkohol dürfen von den Besuchern nicht in die 
Stadttore mitgenommen werden.

§ 5 
Allgemeine Verhaltensregeln, Verbote

(1)  Die Besucher haben sich in den Stadttoren so zu verhalten, dass andere Personen nicht 
gefährdet, geschädigt, oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert oder 
belästigt werden. Personen, die erkennbar alkoholisiert sind oder unter Drogeneinfluss 
stehen, dürfen die Stadttore nicht betreten. Die Besucher haben sich in den Stadttoren so 
zu verhalten, dass diese und ihre Bestandteile und Einrichtungen nicht beschädigt oder 
verunreinigt werden.

(2) Hunde dürfen nicht mitgeführt oder laufen gelassen werden.

(3) In den Stadttoren ist den Besuchern insbesondere untersagt:
 1. das Übersteigen oder Überklettern der Brüstungen und Absperrungen,
 2. die Beschädigung der Anlagen, ihrer Bestandteile und Einrichtungen,
 3. die Verrichtung von Notdurft,
 4.  die Verunreinigung von Einrichtungen der Stadttore durch Wegwerfen und Liegen-

lassen von Gegenständen,
 5. das Hinabwerfen von Gegenständen,
 6. das Rauchen,
 7. das Lärmen in jeglicher Form.

(4)  In den Stadttoren ist den Besuchern ohne vorherige Zustimmung der Hansestadt Stendal 
untersagt:

 1.  der Verkauf von Waren aller Art einschließlich Speisen und Getränken, das Anbieten 
gewerblicher Leistungen, das Filmen und Fotografieren zu gewerblichen Zwecken,

 2. die Veranstaltung von Vergnügungen und das Abhalten von Versammlungen,
 3. Musikdarbietungen jeglicher Art.

§ 6 
Hausrecht und Hausverbot

(1)  Das Hausrecht steht der Hansestadt Stendal zu. Es wird durch das Aufsichtspersonal aus-
geübt, das allgemeine bzw. einzelne Anordnungen zum Vollzug dieser Satzung treffen 
kann.

(2) Aus den Stadttoren verwiesen werden können Personen, die 
 • erkennbar alkoholisiert sind,
 • unter Drogeneinfluss stehen,
 •  in schwerwiegender Weise gegen sonstige Bestimmungen dieser Satzung verstoßen 

oder 
 •  wiederholt trotz Mahnung in den Stadttoren mit Geldbuße bedrohte Handlungen 

begehen, auf Grund dieser Satzung erlassenen Anordnungen zuwiderhandeln oder 
gegen Anstand und Sitte verstoßen.

(3)  In diesen Fällen kann auch das Betreten der Stadttore für einen bestimmten Zeitraum 
untersagt werden (Hausverbot).

§ 7
Ordnungswidrigkeiten

(1)  Ordnungswidrig im Sinne des § 8 Abs. 6 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen 

 01) § 2 Abs. 2 die vorgeschriebene Gebühr nicht entrichtet,
 02) § 4 Waffen oder Alkohol in die Stadttore mitnimmt,
 03) § 5 Abs. 3 Hunde in den Stadttoren mitführt oder laufen lässt,
 04) § 5 Abs. 4 Nr. 1 Brüstungen und Absperrungen übersteigt oder überklettert,
 05)  § 5 Abs. 4 Nr. 2 die Anlagen oder ihre Bestandteile und Einrichtungen der Stadttore 

beschädigt,
 06) § 5 Abs. 4 Nr. 3 die Notdurft in den Stadttoren verrichtet,
 07)  § 5 Abs. 4 Nr. 4 die Einrichtungen der Stadttore durch Wegwerfen und Liegenlassen 

von Gegenständen verunreinigt,
 08) § 5 Abs. 4 Nr. 5 Gegenstände von den Stadttoren hinab wirft,
 09) § 5 Abs. 4 Nr. 6 in den Stadttoren raucht,
 10) § 5 Abs. 4 Nr. 7 in den Stadttoren lärmt.

(2)  Ordnungswidrig im Sinne des § 8 Abs. 6 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt handelt auch, wer ohne vorherige Zustimmung der Hansestadt Stendal 
vorsätzlich entgegen

 a)  § 5 Abs. 5 Nr. 1 Waren aller Art verkauft, gewerbliche Leistungen anbietet oder zu 
gewerblichen Zwecken filmt oder fotografiert,

 b)  § 5 Abs. 5 Nr. 2 Vergnügungen veranstaltet oder Versammlungen abhält,
 c) § 5 Abs. 5 Nr. 3 Musik jeglicher Art darbietet.

(3)  Jede der unter Abs. 1 und 2 benannten Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 
zu fünftausend Euro geahndet werden.

(4)  Die Beschäftigten der Hansestadt Stendal sind berechtigt, zur Verfolgung der Ordnungs-
widrigkeiten die Personalien der betreffenden Person festzustellen.

§ 8 
Haftung

(1)  Die Hansestadt Stendal haftet nicht für Schäden, die durch die nicht satzungsgemäße 
Benutzung der Stadttore sowie seiner Anlagen und Einrichtungen entstehen.

(2)  Die Haftung der Stadt für Unfälle, die aus einer Verletzung der Verkehrssicherungspflicht 
herrühren, wird auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.

(3)  Besucher, die vorsätzlich oder fahrlässig gegen Satzungsbestimmungen oder Anordnun-
gen der Hansestadt Stendal oder der von ihr beauftragten Personen verstoßen, haften für 
alle Schäden, die der Stadt oder Dritten daraus entstehen.

§ 9
Gleichstellung

Personen- und Funktionsbezeichnungen in der Satzung gelten jeweils in männlicher und 
weiblicher Form.

§ 10
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am Tage nach Ihrer Bekanntmachung  in Kraft.

Hansestadt Stendal, den 04.12.2017

Klaus Schmotz
Oberbürgermeister     

Hansestadt Stendal 

Satzung 
über die Gebühren zur Benutzung des Uenglinger und  

Tangermünder Tores

Präambel
Aufgrund der §§ 5, 8, 11, 45 Abs. 2 und § 99 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt (Kommunalverfassungsgesetz - KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA 
2014, S. 288), in Verbindung mit §§ 1, 2 und 5 des Kommunalabgabengesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) in der Fassung vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA 1996, 
S. 405), zuletzt geändert durch Artikel  2 des Gesetzes vom 27. Oktober 2015 (GVBl. LSA 
2015, S. 560), hat der Stadtrat der Hansestadt Stendal in seiner Sitzung am 04.12.2017 fol-
gende Satzung über die Gebühren zur Benutzung des Uenglinger und Tangermünder Tores 
beschlossen:

§ 1 
Allgemeines

Die Hansestadt Stendal unterhält die historischen Stadttore, das Uenglinger Tor und das Tan-
germünder Tor, als öffentliche Einrichtung. Für die Benutzung der Stadttore erhebt die Han-
sestadt Stendal, abhängig vom Alter des Benutzers und von den besonderen, in der Person 
des Benutzers begründeten Umständen Benutzungsgebühren nach den in § 4 bestimmten 
Gebührensätzen.



Seite 14

Amtsblatt für den Landkreis Stendal vom 17. Januar 2018, Nr. 3

§ 2 
Gebührenschuldner

Gebührenschuldner ist jeder Besucher der Stadttore. Für Kinder bis zum vollendeten 
6. Lebensjahr ist die Benutzung gebührenfrei.

§ 3 
Entstehung und Fälligkeit der Gebührenschuld

(1)  Die Benutzungsgebühr für den Besuch der Stadttore entsteht und wird fällig bei deren 
Betreten. Sie ist für jedes Stadttor gesondert an der Kasse im Eingangsbereich zu entrich-
ten.

(2)  Die Zahlung wird durch eine Eintrittskarte belegt, die zum Betreten des jeweiligen   
Stadttores berechtigt.

(3) Eine Ermäßigung wird nur bei Vorlage eines entsprechenden Nachweises gewährt.

§ 4 
Gebührenarten und Gebührenhöhe

(1) Einzelkarten für
 1. Erwachsene ohne Ermäßigung 2,00 Euro 
 2. Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 
  18. Lebensjahr, Schüler, Studenten, Auszubildende, 
  Personen im freiwilligen sozialen Jahr oder im 
  Bundesfreiwilligendienst und Schwerbehinderte, 
  Empfänger von Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe 
  oder Grundsicherung 0,50 Euro
 3. Kinder unter 6 Jahren frei
     
(2)  Sonderöffnungen außerhalb der allgemeinen Öffnungszeiten nach Voranmeldungen un-

abhängig von der Personenzahl bis 10 Personen
 a. Mindestbetrag 15,00 Euro
 b. Mindestbetrag für Kinder- und Schülergruppen 5,00 Euro
 c. Ab 11 Personen pro erwachsener Person ohne Ermäßigung 1,50 Euro
 d. Ab 11 Personen pro ermäßigter Person 0,50 Euro

§ 5 
Geltungsdauer und Verlust von Eintrittskarten

(1) Die Eintrittskarten gelten während der Öffnungszeiten eines Kalendertages.

(2) Für verloren gegangene Eintrittskarten wird kein Ersatz geleistet.

(3)  Sofern Besucher in Ausübung des Hausrechts der Räumlichkeiten verwiesen werden  
(§ 6 Abs. 2 der Satzung über die Benutzung des Uenglinger und Tangermünder Tores), 
wird die Eintrittsgebühr nicht erstattet.

§ 6 
In-Kraft-Treten

Diese Gebührensatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die 1. Änderungssatzung über die Gebühren für die touristische Nutzung des Uenglinger und 
Tangermünder Tores vom 30.10.98 außer Kraft.

Hansestadt Stendal, den 04.12.2017

Klaus Schmotz
Oberbürgermeister     

Amtsblatt für den Landkreis Stendal
Herausgeber: Landkreis Stendal, Hospitalstraße 1/2, 39576 Stendal
 Telefon 0 39 31/60 75 28
Verantwortlich für die Redaktion: Pressestelle
Das Amtsblatt erscheint im General-Anzeiger, Ausgabe Altmark-Ost
Verteilung: kostenlos an alle frei zugänglichen Haushalte, Betriebe 
 und Institutionen
Satz: ProMedia Barleben GmbH, Verlagsstraße 1
  39179 Barleben, Telefon: 03 91/59 99-432
Bezug: General-Anzeiger Stendal, Hallstraße 51
 39576 Stendal, Telefon: 0 39 31/6 38 99 31


